
Anzug zur Änderung des §56 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates (GO) 

08.5185.01 
 

 
Mit der Interpellation bekommt jedes Ratsmitglied von der Regierung Auskunft über die gestellten 
Fragen. Das Ratsmitglied hat dann die Möglichkeit sich vor dem Rat über die Antworten zu äussern. 
Der Regierung steht es frei die Interpellation schriftlich oder mündlich zu beantworten. Macht sie 
dies mündlich, liest sie fast immer die vorbereiteten Antworten vor. Dies ist ein Zeitaufwand, der je 
nach Menge der mündlich beantworteten Interpellationen beträchtlich werden kann. Viele 
Ratsmitglieder benutzen diese Zeit um anderen „Geschäften" nachzugehen. Würden alle 
Interpellationen schriftlich beantwortet, gäbe es so eine zeitlich effizientere Behandlung dieses 
Traktandums. Dies hat unter Umständen zur Folge, dass eine weitere Einberufung für den zweiten 
Sitzungstag hinfällig wird, oder ein Sitzungshalbtag weniger von Nöten ist. Dies gäbe auch eine 
Einsparung von mindestens 130 * CHF 150 = CHF 19'500 (ab 1. Feb 09 100 * CHF 150 = 
CHF 15'000) pro eingesparten Halbtag. 

In Zusammenhang einer effizienteren Behandlung von Interpellationen bitte ich das Büro des Grossen 
Rates zu prüfen und zu berichten: 

1. Wie behandeln andere Kantonsparlamente die Interpellation? 

2. Wie lässt sich die Interpellation effizienter und interessanter behandeln? 

3. Würde gegebenenfalls eine Fragestunde oder ähnliche Gefässe das Problem entschärfen? 

Remoa Gallachhi, Stephan Gassmann, Helen Schai-Zigerlig, Marcel Rünzi, Pius Marrer, 
Rolf von Aarburg, Stephan Ebner, André Weissen, Gabriele Stutz-Kilcher, Tino Krattiger, 
Erika Paneth, Toni Casagrande, Thomas Grossenbacher, Roland Vögtli 


